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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1975

Norm

StGB §198

USchG §1

Rechtssatz

Für die strafrechtliche Verantwortlichkeit des primär Unterhaltsp1ichtigen ist der Umstand, daß der Unterhalt des

alimentationsberechtigten Kindes durch Hilfe dritter Personen gesichert gewesen ist, selbst dann ohne Bedeutung,

wenn diese Personen subsidiär unterhaltspflichtig sind.
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